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Regeste

Regeste Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Verwechslungsgefahr. Keine Gefahr der Verwechslung
zwischen zwei Wortbildzeichen mit ähnlichen, nicht besonders originellen
Bildbestandteilen (stilisierte Sonnenzeichen), aber unterscheidungskräftigen
Wortbestandteilen.

Regeste Art. 1 al. 2 lettre d LCD. Risque de confusion. Absence de risque de confusion
entre deux signes mixtes (mots et images combinés), dont les éléments figuratifs sont
similaires et sans originalité particulière (soleils stylisés), mais qui se distinguent
suffisamment par leurs éléments verbaux.

Regesto Art. 1 cpv. 2 lett. d LCSl. Rischio di confusione. Assenza di rischio di confusione
tra due segni misti (parole e immagini combinate) i cui elementi figurativi (immagini
stilizzate del sole) sono simili e privi di una particolare originalità, ma che si distinguono
sufficientemente in base ai loro elementi verbali.

Erwägungen

E. 1
Im vorliegenden Verfahren stehen sich unbestritten nur noch das nicht eingetragene
Zeichen K I der Klägerin und das als Marke eingetragene Zeichen B der Beklagten
gegenüber. Der Anspruch der Klägerin richtet sich daher nach Wettbewerbsrecht. Nach Art.
1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewerb, wer Massnahmen trifft, die bestimmt
und geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb
eines anderen herbeizuführen. Ob der Gebrauch des Zeichens K I vor Eintragung der Marke
der Beklagten zu einer Verkehrsgeltung geführt hat, wie die Vorinstanz annimmt, kann
offenbleiben, wenn entgegen dem angefochtenen BGE 111 II 508 S. 510 Urteil eine
Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Zeichen auszuschliessen ist. Aus demselben
Grund kann auch dahingestellt bleiben, wieweit Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG oder nur die
Generalklausel nach Abs. 1 auf ein Zeichen, das sich wie jenes der Klägerin auf eine
Dienstleistung bezieht und deshalb nach geltendem Markenschutzgesetz nicht als Marke
eingetragen werden kann, anwendbar ist.

E. 2
Ob sich die beiden Zeichen im Sinn von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG genügend voneinander
unterscheiden, ist wie im Markenrecht ( BGE 101 II 291 f. mit Hinweisen) nach dem
Gesamteindruck zu beurteilen, den sie machen. Die Vorinstanz geht zu Recht davon aus,
das Motiv einer stilisierten Sonne dürfe nicht monopolisiert werden; es steht im Gemeingut
und kann daher höchstens wegen seiner spezifischen Erscheinungsform - einer
charakteristischen Form- oder originellen Farbgebung - kennzeichnungskräftig wirken. Ob
das für die graphische Gestaltung des streitigen Sonnenzeichens angenommen werden kann,



wie die Vorinstanz meint, ist fraglich, da weder die Farbkombination (Übergang von
Dunkelrot über Orange zu Gelb) besonders originell, noch die Verwendung der
geometrischen Form (drei konzentrische Halbkreise) besonders charakteristisch erscheint.
Das kann aber offenbleiben; entscheidend für die Kennzeichnungskraft sind auf jeden Fall
die beigefügten Worte "Jelmoli Reisen" oder "Jelmoli Voyages", mit denen das Zeichen der
Klägerin gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ( Art. 63 Abs. 2 OG )
zumeist auftritt, und der Wortbestandteil "beyeler damart" der Marke der Beklagten. Die
beigefügten Firmennamen wirken nicht nur stärker als die Sonnenzeichen, sie unterscheiden
diese auch genügend voneinander, zumal die Klägerin ihr Zeichen für die Dienstleistungen
ihrer Reiseagentur verwendet, während es die Beklagte für den Verkauf von
Textilerzeugnissen, insbesondere von Rheumawäsche gebraucht. Dass im übrigen die
Zeichen von den Parteien vereinzelt ohne Firmennamen angebracht worden sind, fällt
insgesamt nicht ins Gewicht. Es sind zwei ganz verschiedene Geschäftsbereiche betroffen.
Daran ändert auch nichts, dass die Beklagte das Zeichen ebenfalls bei Reisewettbewerben
verwendet, die im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Artikel stehen. Solche
Auslosungen kostenloser Reisen können den Durchschnittskunden nicht zur Annahme
verleiten, die Geschäftstätigkeit der Beklagten sei darauf gerichtet, der Kundschaft solche
Leistungen gegen Bezahlung anzubieten. Hinzu kommt, BGE 111 II 508 S. 511 dass die
Firma der Klägerin der Bevölkerung weit bekannt ist und sie dem Kunden nicht indirekt als
Herstellerin, sondern stets in direktem Kontakt entgegentritt. Dass ein Durchschnittskäufer
meinen könnte, die mit dem Zeichen der Beklagten gekennzeichneten Waren würden von
der Klägerin hergestellt oder es bestehe sonst ein Zusammenhang zwischen den
Geschäftsbetrieben der Parteien, lässt sich unter diesen Umständen nicht annehmen; eine
Verwechslungsgefahr ist daher aus auszuschliessen.
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